
2. Entwurf zur Vorlage im Ausschuss Finanzen, Soziales und 
Verwaltungszusammenarbeit der Stadt Brück am 13.03.2023 

 
 

Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für das Naturbad Brück 
 
 
 
Auf Grund des §§ 3 und 28 Abs. 2 S. Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg (BbgKVerf) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.2007 
(GVBl 1/07, Nr. 19 S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30.Juni 2022 
(GVBl. I/22, Nr. 18); der §§ 1,2,4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.März 2004 (GVBl. 1/04, 
Nr. 08, S. 174) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019  
(GVBL. I/19, Nr. 36) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brück in ihrer Sitzung 
am                              mit Beschluss Nr. Br-30-                /22 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
Gebühren 

 
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Einzelkarte     Saisonkarte 
Kinder und Jugendliche von 3 bis 16 Jahren, 3,00 € 45,00 € 
Schüler bis 18 Jahre, 
Studenten, 
ALG II- und Sozialgeldempfänger 
 

Erwachsene 4,00 € 80,00 € 

 
Familientageskarten 
2 Erwachsene und bis 3 Kinder 13,00 € 
 
Samstag, Sonntag, Feiertags Einzelkarte     Saisonkarte 
Kinder und Jugendliche von 3 bis 16 Jahren, 4,00 € 45,00 € 
Schüler bis 18 Jahre, 
Studenten, 
ALG II- und Sozialgeldempfänger 
 

Erwachsene 5,00 € 80,00 € 

 
Familientageskarten 
2 Erwachsene und bis 3 Kinder 17,00 € 
 
Familien-Saisonkarten:  
a. 1 Erwachsener und 1 Kind   90,00 € 
b. 2. Erwachsener zusätzlich  40,00 € 
c. Jedes weitere Kind zusätzlich  20,00 € 
   
Abendkarte, ab 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr     2,00 € 
 
Für die Saisonkarten wird eine Leihgebühr von 10.00 Euro berechnet.  
 
 
 
 



 
Schwimmunterricht 
10 Zeiteinheiten á 45 Minuten                        100,00 € 
 
Schwimmstufen: 
Abnahme                10,00 € 
Aushändigung Ausweis                1,50 € 
Aushändigung Aufnäher                1,50 € 
 
Sonstige Gebühren 
je Sonnenschirm                  2,00 € 
je Sonnenliege           2,00 € 
je Duschmünze           1,00 € 
 
Die Abrechnung der jeweils gültigen Eintrittspreise für  
 
- Kindergartengruppen der kommunalen Kita und freier Träger der Stadt Brück  
- Schüler/innen im Rahmen des Schwimmunterricht der Grund- und Oberschule  
 
erfolgt über eine innere Verrechnung.  
 
Beim Verlassen des Naturbades verlieren die Einzelkarten ihre Gültigkeit. 
 
Eintrittspreise zu besonderen Veranstaltungen werden gesondert festgelegt. 
 
Die Benutzungsgebühren enthalten die zurzeit gültige gesetzliche Umsatzsteuer. 
 

 
§ 2 Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt mit dem Tage nach der öffentlichen Bekanntgabe in Kraft. 
 
 
 
 
 
Brück, den  
 
 
 
 
Ryll 
Amtsdirektor 
 
 



 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende in der Stadtverordnetenversammlung am                           beschlossene  
Neufassung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für das Naturbad 
Brück, wird durch Veröffentlichung des vollen Wortlautes im amtlichen 
Bekanntmachungsblatt des Amtes Brück dem „Amtsblatt für die Gemeinde 
Wiesenburg/Mark, das Amt Brück und das Amt Niemegk – Flämingbote“ öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
 
 
Brück, den  
 
 
 
 
 
Ryll 
Amtsdirektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Veröffentlichungsvermerk: 
 
 
Die Neufassung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für das Naturbad 
Brück wurde am   durch Veröffentlichung des vollen Wortlautes im amtlichen 
Bekanntmachungsblatt des Amtes Brück dem „Amtsblatt für die Gemeinde 
Wiesenburg/Mark, das Amt Brück und das Amt Niemegk – Flämingbote“ öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
 
 
Brück, den 
 
 
 
Ryll 
Amtsdirektor    
 
 


